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§ 12
Qualitätssicherung, Berichtswesen

(1) Die Hochschulen evaluieren regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in
Lehre, Forschung, internationaler Zusammenarbeit, Wissens- und Technologietransfer,
Weiterbildung und Verwaltung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Wissenschaft,
Kunst, Gesellschaft und Berufswelt; hierbei sind in regelmäßigen Abständen externe
Sachverständige hinzuzuziehen. An der Evaluation der Lehre sind die Studierenden zu
beteiligen. Die Hochschulen vereinbaren mit dem Ministerium die Grundzüge des
Bewertungsverfahrens. Das Nähere, insbesondere das Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder
sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt die Hochschule durch Satzung.

(2) Studiengänge, die mit einer Hochschulprüfung abschließen, sind durch eine vom
Akkreditierungsrat im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ vom 15. Februar 2005 (GV
NRW. S. 45), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. März 2008 (GV NRW. S. 195), anerkannte
Einrichtung zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Bei neuen Studiengängen erfolgt die
Akkreditierung vor Aufnahme des Studienbetriebs; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des
Hochschulrats. Soweit das Qualitätssicherungssystem einer Hochschule durch eine vom
Akkreditierungsrat hierfür zugelassene Einrichtung akkreditiert ist, ist eine Akkreditierung der
einzelnen Studiengänge nicht erforderlich.

(3) Die Hochschulen erfassen die Grunddaten der Aufgaben nach geeigneten Kennzahlen und
Verfahren, die das Ministerium im Benehmen mit den Hochschulen festlegt.

(4) Sie berichten mindestens einmal jährlich und anlassbezogen über ihre Tätigkeit
insbesondere in Forschung und Lehre, bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags. Sie unterrichten das Ministerium über die
dabei erbrachten Leistungen und über die Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit des
Mitteleinsatzes auf der Grundlage der nach Abs. 3 erfassten Daten. Die wesentlichen
Ergebnisse sind der Öffentlichkeit auf einer Internetseite der Hochschule zugänglich zu
machen.

(5) Die Hochschulen unterrichten die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit in
geeigneter Weise über ihre Forschungsaktivitäten, ihre Forschungsergebnisse und
gegebenenfalls ihr künstlerisches Schaffen. Das Nähere, insbesondere die hierfür erforderliche
Verarbeitung personenbezogener Daten, regelt die Hochschule durch Satzung.

Fußnoten

Verkündet als Artikel 1 des Hessischen Hochschulgesetzes und Gesetzes zur Änderung des
TUD-Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666)

Druck- und Speicheransicht http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/bnd/page/bshespro...

1 of 2 06.08.2014 10:14

k.eichler
Hervorheben

k.eichler
Hervorheben

k.eichler
Hervorheben

k.eichler
Hervorheben



 

© juris GmbH
 

Druck- und Speicheransicht http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/bnd/page/bshespro...

2 of 2 06.08.2014 10:14


